
 

Bitte beachten Sie, dass Ihrer fernmündlichen Meldung über den Eintritt eines Schadens, 
direkt die schriftliche, hier komplette Ausführung des Fragebogens, Meldung an die  
Firma Autohaus Harmstorf GmbH & Co. KG per E-Mail oder Fax erfolgen muss! 
 
Wenn uns nicht alle korrekten, vollständigen Daten, u. a. auch die Garantienummer 
vorliegen, können wir diesen Vorgang leider nicht bearbeiten. Um eine zeitnahe 
Bearbeitung zu gewährleisten, bitten wir Sie, den Fragebogen komplett auszufüllen. 
 
Anspruchsteller (lt. Rechnung / Vertrag)  
Telefon (mit Vorwahl) / Handy Erreichbarkeit  
E-Mailadresse  
 
Fahrzeug (Hersteller / Typ)  
Fahrgestellnummer  
Kilometerstand bei Schadenseintritt  
 
Garantiezusatzversicherung (MPR)        ja nein 

Um welche Garantiezusatzversicherung 
handelt es sich?  

 

Garantienummer/ Passnummer  
 
Welches Bauteil ist beschädigt?  
Wann ist der Schaden eingetreten?  
Wie wurde der Schaden bemerkt? 
Bitte Schadenshergang detailliert schildern. 

 

Wurde eine Schadensdiagnose erstellt? 
Wenn ja, wo und von wem? 

 

 
Wurde mit der Reparatur bereits begonnen?      ja nein 
Die Reparatur wurde kürzlich abgeschlossen      ja nein 
 
Sind Sie vorsteuerabzugsberechtigt?       ja nein 
Benötigen Sie, für die Zeit der Reparatur, ein Ersatzfahrzeug?    ja nein 

Ersatzfahrzeuge werden ausschließlich von der Autohaus Harmstorf GmbH & Co. KG gestellt. 
Später werden keine Kosten für einen Leihwagen übernommen. 
 
Über die Rechtsfolgen, aufgrund von unwahren oder unvollständigen Angaben, bin ich mir bewusst und 
bestätige mit meiner Unterschrift ausdrücklich, dass ich diese Schadensanzeige eigenständig und 
vollständig ausgefüllt habe. 
 
Mir ist bewusst, dass jede nicht wahrheitsgemäß getroffene Angabe den Verlust meines 
Gewährleistungsanspruches bedeutet.  
 

Ort, Datum        Unterschrift Anspruchsteller 

Autohaus Harmstorf GmbH & Co. KG 
Hauptstraße 17, 21228 Harmstorf 
Telefon: 04105. 613366 Fax: 04105. 613359 
E-Mail: werkstatt@autohaus-harmstorf.de	  

Schadensanzeige 
Diese ist bitte vor der Erteilung einer 
Schadensdiagnose, bzw. einer Reparatur- 
auftragserteilung, der Werkstatt schriftlich zu melden. 

	  

	  	  	  
	  	  	  

	  	  	  
	  	  	  

	  	  	  


